
 

Datenschutzhinweise zur Teilnahme Ihres Kindes am Teddybärkrankenhaus       Datenschutzhinweise zur Teilnahme Ihres Kindes am Teddybärkrankenhaus 

Stand: 20.02.2026   

Wir möchten Sie nachfolgend darüber informieren, ob, von wem und in welchem Umfang persönliche Daten von 

Ihren Kindern bei einer Teilnahme am Teddybärkrankenhaus erhoben werden. 

1. Welche Daten können bei einem Besuch im Teddybärkrankenhaus erhoben werden? 

Sollte Ihr Kind am Teddybärkrankenhaus teilnehmen wollen, ist zunächst eine Anmeldung über die 

entsprechende Kita erforderlich. Hierbei werden keine Namen oder andere personenidentifizierenden 

Informationen abgefragt, sondern lediglich die Teilnehmerzahl der Kita-Gruppe aufgenommen. Im 

Teddybärkrankenhaus werden dann Fotoaufnahmen von der Gesamtveranstaltung und den Kitagruppen 

gemacht sowie kleine Urkunden für Ihre Kinder angefertigt, auf denen der Vorname Ihres Kindes vermerkt wird. 

2. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und -speicherung? 

Für die Datenverarbeitung inkl. der Anfertigung von Fotoaufnahmen ist verantwortlich: 

Universitätsmedizin Rostock - rechtsfähige Teilkörperschaft der Universität Rostock 
Schillingallee 35, 18057 Rostock 
Tel.: 0381 494 0; E-Mail: presse@med.uni-rostock.de 
Internet: www.med.uni-rostock.de 
 
3. An wen können Sie sich bei Fragen zum Teddybärkrankenhaus oder zum Datenschutz wenden? 

Sie können sich jederzeit für sämtliche Fragen zum Teddybärkrankenhaus und dessen Ablauf an den folgenden 

Ansprechpartner wenden. Bei Fragen zum Datenschutz steht Ihnen zusätzlich der Datenschutzbeauftragte der 

Universitätsmedizin Rostock gerne zur Verfügung. 

 
 
 

Ansprechpartner für das 
Teddybärkrankenhaus 

Datenschutzbeauftragter der 
Universitätsmedizin Rostock 

Name Gernot Rücker Der Datenschutzbeauftragte 

Straße, Nr. Schillingallee 35 Doberaner Str. 142 

PLZ, Ort 18057 Rostock 18057 Rostock 

Telefon 0381 494 6487 0381 494 5155/5173 

E-Mail 
 

teddybaerkrankenhaus-rostock@web.de datenschutz@med.uni-rostock.de 

 

Die für die Universitätsmedizin Rostock zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V 
Schloss Schwerin, Lennéstr. 1 
19053 Schwerin 
0385 59494 0 
info@datenschutz-mv.de 
 

 

4. Zu welchen Zwecken werden die personenbezogenen Daten erhoben und genutzt? 

Der Zweck der Erhebung des Vornamens Ihres Kindes liegt ausschließlich in der Erstellung der 

Teilnahmeurkunde. Es handelt sich hierbei um eine einmalige Verschriftlichung und keine dauerhafte 

Speicherung. Wir möchten Sie nachfolgend darüber informieren, ob, von wem und in welchem Umfang 

persönliche Daten von Ihren Kindern bei einer Teilnahme am Teddybärkrankenhaus erhoben werden. 

Die Rechtsgrundlage für die Fotoaufnahmen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. § 23 Abs. 1 Nr. 3 KunstUrhG, 

da die Universitätsmedizin Rostock ein berechtigtes Interesse daran hat, über das Teddybärkrankenhaus 

sowohl textlich als auch bildlich in der Öffentlichkeit zu berichten. Das Teddybärkrankenhaus finanziert sich vor 

allem über Spenden. Werden Bilder von der Veranstaltung veröffentlicht, erhält die Bevölkerung einen besseren 

Einblick in das Projekt und regt weitere Spenden an. Nur so kann das Bestehen und eine erfolgreiche 

Durchführung des Teddybärkrankenhauses für Sie und Ihre Kind zukünftig gesichert werden. Mit der Erlaubnis 

zur Teilnahme Ihres Kindes am Teddybärkrankenhaus sind Sie sich der Möglichkeit bewusst, dass also auch 

Ihr Kind fotografiert werden kann und diese Bilder veröffentlicht werden. 

1. Wer erhält die Fototaufnahmen und werden diese veröffentlicht? Welche Risiken können sich aus 

einer Veröffentlichung ergeben? 

Die Fotos werden zum einen auf der Internetseite des Teddybärkrankenhauses und zum anderen auf dessen 

Facebook-Profil veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um Aufnahmen mit Blick auf die gesamte Veranstaltung 

(bspw. Bilder mit einer größeren Menschengruppe, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

vereinzelt Gesichter der Kinder zu erkennen sind) und nicht um Einzel- oder Porträtbilder Ihres Kindes. Es 

werden keine Namen oder sonstige Angaben Ihres Kindes in diesem Zusammenhang veröffentlicht. 

Eine mediale Veröffentlichung hat natürlich zur Folge, dass die Bilder einer breiten Bevölkerungsmasse 

zugänglich gemacht werden und zu weiteren Nutzungen durch Dritte führen kann. Da Facebook auch 

Dienstleistungen aus Drittländern bezieht, kann eine Übermittlung der Bilder in diese Drittländer nicht 

ausgeschlossen werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Entscheidung über die Teilnahme Ihres 

Kindes. 

2. Wie lange werden die Fotoaufnahmen gespeichert? 

Die Fotos werden für eine unbestimmte Zeit gespeichert. Es ist geplant, eine fortlaufende Chronik mit Bildern 

aus allen vergangenen Tagen, an denen das Teddybärkrankenhaus seine Türen für Kinder geöffnet hat, auf der 

Internet- sowie Facebookseite zu pflegen. 

3. Möglichkeit des Widerspruchs im besonderen Fall 

Sollten Sie keine bildliche Aufnahme Ihres Kindes wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig dem 

Ansprechpartner für das Teddybärkrankenhaus mit. Sie haben gemäß Art. 21 DSGVO trotz des berechtigten 

Interesses der Universitätsmedizin Rostock an der Aufnahme und Speicherung der Fotos jederzeit das Recht, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die geplante Datenverarbeitung 

Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch wird umgehend geprüft und Ihnen das Ergebnis mitgeteilt. 

4. Welche weiteren Rechte haben Sie? 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten Ihres Kindes zu 

verlangen sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit. 

Bei Verdacht einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung durch die Universitätsmedizin Rostock haben Sie 

außerdem das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (siehe Kontaktdaten 

auf der ersten Seite). 
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